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1. Fragestellung 

Die Auftraggeber erkundigen sich nach relevanten und geplanten EU-Rechtssetzungsvorhaben 
sowie einer Übersicht über den aktuellen Stand der Harmonisierung im steuerrechtlichen Be-
reich. 

2. Harmonisierung und Gesetzgebung der EU im steuerrechtlichen Bereich 

Eine überblicksartige Darstellung des momentanen Stands der europäischen Harmonisierung der 
indirekten und direkten Steuern lassen sich dem beigefügten Abschnitt von Prof. Englisch aus 
dem Grundwerk zum Steuerrecht von Tipke/Lang1 entnehmen. (Anlage) 

Darüber hinaus hat das Bundesfinanzministerium (BMF) dem Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages am 27. Februar 20182 eine Übersicht über die Entwicklungen der europäischen Ge-
setzgebung im Steuerbereich vorgelegt: 

Gegenstand Inhalt 

KOM-Richtlinienvorschlag vom 21. Juni 2017 
zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU be-
züglich des verpflichtenden automatischen In-
formationsaustauschs im Bereich der Besteue-
rung über meldepflichtige grenzüberschrei-
tende Modelle (sog. „DAC 6“) 

Der Vorschlag sieht eine Anzeigepflicht für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen so-
wie den automatischen Austausch dieser In-
formationen zwischen den Mitgliedsstaaten 
vor. 

Stand: Verabschiedung im März-ECOFIN ge-
plant. 

KOM-Mitteilung vom 21. September 2017 – 
Ein faires und effizientes Steuersystem in der 
EU für den digitalen Binnenmarkt 

Mitteilung enthält eine Reihe von Optionen, 
mit denen das Problem der effektiven Besteue-
rung von digitalen Unternehmensaktivitäten 
angegangen werden soll. 

Stand: KOM-Vorschläge für Ende März erwar-
tet. 

EU-Liste nicht-kooperativer Staaten und Juris-
diktionen (sog. „schwarze Liste“) 

Verabschiedung einer EU-Liste nicht koopera-
tiver Drittstaaten und Jurisdiktionen (17 gelis-
tete Staaten).  

Stand: Aktuell noch 9 gelistete Staaten, Be-
obachtung der Umsetzungsbemühungen der 
auf der Sachstandsliste gelisteten 55 Staaten. 
Das zunächst ausgesetzte Verfahren wird mit 

                                     

1 Tipke/Lang: Steuerrecht, 22. Auflage; abgerufen unter www.juris.de [zuletzt am 24.3.2018], § 4 Abschnitt C.  

2 ____________________________ 

http://www.juris.de/
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den sog. Hurricane-Staaten wieder aufgenom-
men. Beratungen über koordinierte Abwehr-
maßnahmen. 

KOM-Richtlinienvorschlag vom 26. Oktober 
2016 für eine Gemeinsame Körperschafts-
teuer-Bemessungsgrundlage (GKB) 

Vorschlag sieht die Schaffung einer einheitli-
chen Körperschaftssteuerbemessungsgrund-
lage in der EU vor.  

Stand: Erster (allg.) Beratungsdurchgang 
durch Richtlinien-Vorschlag abgeschlossen; 
Beratungen werden unter bulgarischer Präsi-
dentschaft fortgesetzt. Deutsch-französische 
Zusammenarbeit soll EU-Arbeiten unterstüt-
zen. 

KOM-Richtlinienvorschlag vom 11. November 
2017 für eine Neufassung der Richtlinie des 
Rates über eine gemeinsame Steuerregelung 
für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebüh-
ren zwischen verbundenen Unternehmen ver-
schiedener Mitgliedsstaaten 

KOM-Änderungsvorschlag beinhaltet insbe-
sondere dass die Quellensteuerbefreiung nur 
noch gewährt werden soll, sofern im Empfän-
gerstaat eine tatsächliche Besteuerung der Ein-
künfte erfolgt, die Erweiterung der Anhänge 
und die Änderung der Beteiligungsschwelle. 

Stand: Beratungen stocken seit der luxembur-
gischen Präsidentschaft. Bulgarische Präsi-
dentschaft wird dieses Dossier demnächst 
nochmals aufnehmen.  

Legislativpaket zur Modernisierung der Mehr-
wertsteuer für den grenzübergreifenden elekt-
ronischen Geschäftsverkehr zwischen Unter-
nehmen und Verbrauchern 

Das Legislativpaket dient in erster Linie dem 
Abbau administrativer Hürden bei der Mehr-
wertbesteuerung des grenzüberschreitenden 
elektronischen Handels im B2C-Bereich insbe-
sondere durch Ausweitung des Anwendungs-
bereichs der einzigen Anlaufstelle („One-
Stop-Shop“) 

Stand: Das Legislativpaket wurde am 5. De-
zember 2017 im ECOFIN angenommen. KOM 
hat die Arbeiten zur Festlegung von Durchfüh-
rungsbestimmungen aufgenommen. 

Rechtsetzungsvorschläge vom 4. Oktober 2017 
in Bezug auf die Harmonisierung und Verein-
fachung bestimmter Regelungen des Mehr-
wertsteuersystems und zur Einführung des 
endgültigen Systems der Besteuerung des 
Handels zwischen Mitgliedstaaten 

Das Legislativpaket enthält Vorschläge zur 
Einführung des sog. zertifizierten Steuer-
pflichtigen, zur Vereinfachung bzw. Harmoni-
sierung einzelner mehrwertsteuerrechtlicher 
Regelungen sowie zur Bekämpfung des Mehr-
wertsteuerbetrugs im innergemeinschaftlichen 
Handel. Daneben sollen Eckpunkte für ein 
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künftiges endgültiges System der Mehrwertbe-
steuerung des innergemeinschaftlichen Han-
dels im B2B-Bereich festgelegt werden. 

Stand: Die Vorschläge werden derzeit auf Ar-
beitsebene beraten. 

Richtlinienvorschlag vom 18. Januar 2018 in 
Bezug auf die Mehrwertsteuersätze 

Mit dem Vorschlag sollen die Vorschriften zur 

Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze 

grundlegend novelliert werden. 

 

Stand: Die Beratungen auf Arbeitsebene sollen 

am 2. März 2018 aufgenommen werden. 

Richtlinienvorschlag vom 18. Januar 2018 in 

Bezug auf die Sonderregelung für Kleinunter-

nehmen 

Der Vorschlag dient der Harmonisierung der 

Vorschriften zur Anwendung der Kleinunterneh-

merregelung und enthält daneben Maßnahmen 

zum Abbau bürokratischer Lasten für kleine und 

mittlere Unternehmen im Bereich der Mehrwert-

steuer. 

 

Stand: Die Beratungen auf Arbeitsebene sollen 

am 2. März 2018 aufgenommen werden. 
 

*** 


